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Anfrage 

der Abgeordneton ZeilUnger 
und Genossen, 
an den Herrn Eundesminlster für Finanzen, 
betreffend JahresausgEeich bel Arbeitnehmern r dIe 
zu Truppenübungen nerangezogen werden. 

Gemäß § 72 Abs ~ 3 des E inkomll ansteuerg6setzes . 
19'12 Ist bei Arbeitnehmern, die zu inspektionen/Instruktionen 
bZ\N. Truppenübungen herangezogen werden, ein Jahres-· 
ausgieich von Amts wegen vorzunehmen, falls die Gumma 
der~inkünfte SO ,,000 ,--5 Ube~·steigt .. ' 

Durch die WehrgesetznoveUe 1971 wurden nunmehr für 
alle Wehr-pfUchllgen obligatorische Truppenübungen im 
Gesamtaustnaß von 60 Tagen eingeführt, die nach den 
Vorstellungen des Herrn Bundesministers für Landes­
verteidigung in 6 Übungen zu 10 Tagen abgeleistet 
werden soUeno Dies wlrd'n Zukunft- zu einem sprung­
haften Anstieg der Anzahl von amlSWeglgen Jahres­
ausgleichen fUhren; was nicht nur eine enorme Belastung 
fUr die FInanzverwaltung, sondern auch längere W~rte- . 

··zelten für gie Betroffenen bedeutet. . 

D te unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 
Herrn Eundesrnintsler fUr Finanzen die 

Anfrage: 

Werden Sie die MögUchkeit prUfen. durch geeignete Maß­
nahmen die Durchführung des Jahresausgleichs von Amts 
wegen in jenen Fällen entbehrlich zu machen? 
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